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En twu r f  

Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert wird (33. StVO-
Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Die Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960), BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 154/2021, wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 lautet Abs. 5 und wird folgender Abs. 6 und 7 angefügt: 
„(5) Einbahnstraßen dürfen nur in der durch das Hinweiszeichen nach § 53 Abs. 1 Z 10 angezeigten 

Fahrtrichtung befahren werden. Dies gilt nicht für bestimmte Gruppen von Straßenbenützern, die hievon 
durch Verordnung ausgenommen werden, und für Radfahrer in solchen Einbahnstraßen, die zugleich 
Wohnstraßen im Sinne des § 76b oder Begegnungszonen im Sinne des § 76 c sind. Außer in 
Wohnstraßen und Begegnungszonen sind in diesen Fällen Leit- oder Sperrlinien zur Trennung der 
entgegen der Einbahnstraße fahrenden Verkehrsteilnehmer vom übrigen Fahrzeugverkehr anzubringen, 
sofern die Sicherheit oder die Flüssigkeit des Verkehrs dies erfordern. 

(6) Die Behörde hat Einbahnstraßen im untergeordneten Straßennetz mit nur einem Fahrstreifen, 
ausgenommen Abbiegespuren, in denen eine Höchstgeschwindigkeit bis zu 30 km/h gilt und die 
Fahrbahn einen Querschnitt von mehr als 4 m ohne angrenzende Parkplätze aufweist, für das Befahren 
mit dem Fahrrad gegen die Einbahn freizugeben, wenn dagegen aus Gründen der Sicherheit des Verkehrs 
keine Bedenken bestehen. Die Möglichkeit, Einbahnstraßen mit einem geringerem Querschnitt gemäß 
dem Stand der Technik für das Befahren mit dem Fahrrad gegen die Einbahn freizugeben, bleibt davon 
unberührt. Die für die Einbahnstraße geltende Verkehrsregelung ist in allen Fahrtrichtungen anzuzeigen. 

(7) Mit Kraftfahrzeugen ist es verboten, dieselbe Straße oder dieselben Straßenzüge innerhalb eines 
örtlichen Bereiches ohne zwingenden Grund mehrmals hintereinander zu befahren oder den Motor am 
Stand länger als unbedingt notwendig laufen zu lassen.“ 

2. § 8 Abs. 4 Z 1 lautet: 
 „1. für das Überqueren von Gehsteigen, Gehwegen und Radfahranlagen mit Fahrzeugen auf den 

hiefür vorgesehenen Stellen, sofern Fußgänger und Radfahrer nicht gefährdet oder gehindert 
werden,“ 

3. In § 8a wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Die Behörde kann, abweichend von Abs. 2, das Befahren von Radfahranlagen mit 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen und, jedoch nur außerhalb des Ortsgebietes, Fahrzeugen der Klasse L1e 
mit elektrischem Antrieb erlauben. Auf Geh-und Radwegen dürfen Lenker von Kraftfahrzeugen, wenn sie 
sich Fußgängern nähern, mit einer Geschwindigkeit von höchstens 25 km/h fahren.“ 

4. § 11 Abs. 5 letzter Satz lautet: 
„Das Reißverschlusssystem ist auch anzuwenden, wenn die beschriebenen Umstände in Bezug auf einen 
Radfahrstreifen oder innerhalb des Ortsgebietes auf einen parallel einmündenden Radweg auftreten.“ 

5. § 15 Abs. 4 lautet: 
„(4) Beim Überholen ist ein der Verkehrssicherheit und der Fahrgeschwindigkeit entsprechender 
seitlicher Abstand vom Fahrzeug, das überholt wird, einzuhalten. Beim Überholen mit Kraftfahrzeugen 
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von Radfahrern und Rollerfahrern (§ 88b) hat der Seitenabstand im Ortsgebiet mindestens 1, 5 m und 
außerhalb des Ortsgebietes mindesten 2 m zu betragen; bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 
höchstens 30 km/h kann der Seitenabstand reduziert werden.“ 

6. § 17 Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Lenker eines Fahrzeuges darf an einem in eine Haltestelle einfahrenden oder dort stehenden 
Schienenfahrzeug oder an einem Omnibus des Schienenersatzverkehrs oder des Kraftfahrlinienverkehrs 
auf der Seite, die für das Ein- oder Aussteigen bestimmt ist, nicht vorbeifahren. Der Lenker eines 
Fahrzeugs darf dann vorbeifahren, wenn alle Türen des öffentlichen Verkehrsmittels wieder geschlossen 
sind und er sich vergewissert hat, dass keine Personen mehr zum öffentlichen Verkehrsmittel zulaufen. 
Ein- oder aussteigende Personen dürfen hiebei weder gefährdet noch behindert werden; wenn es ihre 
Sicherheit erfordert, ist anzuhalten.“ 
7. § 19 Abs. 6 a lautet: 

„(6a) Radfahrer, die einen nicht durch eine Radfahrerüberfahrt fortgesetzten (§ 56a) Radweg oder 
Geh- und Radweg verlassen, haben anderen Fahrzeugen im fließenden Verkehr, ausgenommen in Fällen 
parallel einmündender Radwege innerhalb des Ortsgebietes (§ 11 Abs. 5 letzter Satz), den Vorrang zu 
geben.“ 

8. § 21 Abs. 3 lautet: 
„(3) Lenker von Kraftfahrzeugen mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von über 3, 5 t haben 
innerhalb des Ortsgebietes beim Rechtsabbiegen mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren, wenn mit 
geradeaus fahrendem Fahrradverkehr, in selber Fahrtrichtung rechts abbiegendem Fahrradverkehr oder 
im unmittelbaren Bereich des Einbiegens mit die Fahrbahn überquerendem Fußgängerverkehr zu rechnen 
ist.“ 

9. In § 23 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Das Hineinragen von Teilen des aufgestellten Fahrzeuges auf Verkehrsflächen, die dem 

Fußgängerverkehr oder dem Fahrradverkehr vorbehalten sind, ist verboten. Ausgenommen davon ist im 
Falle von Verkehrsflächen des Fußgängerverkehrs ein Hineinragen in geringfügigem Ausmaß (z. B. 
Seitenspiegel, Stoßstange) sowie für Ladetätigkeiten bis zu 10 Minuten. In jedem Fall hat dabei der 
freibleibende Querschnitt mindestens 1, 5 m zu betragen. Weiters hat auf Verkehrsflächen des 
Fußgängerverkehrs ein Querschnitt von mindestens 1, 5 m in Fällen der Aufstellung oder Anbringung 
von Gegenständen und Einbauten freizubleiben; die Aufstellung von temporären Hindernissen wie 
Gerüsten oder Leitern zur Durchführung von zwingend notwendigen Bau- oder Reparaturmaßnahmen ist 
zulässig.“ 

10. § 24 Abs. 1 lit. d lautet: 
„d) unbeschadet der Regelung des § 23 Abs. 3a im Bereich von weniger als 5 m vom nächsten 
Schnittpunkt aneinander grenzender Fahrbahnränder; wenn die Sichtbeziehungen in Relation zur 
zulässigen Fahrgeschwindigkeit nicht ausreichend sind, ist dieser Bereich mittels Sperrfläche oder 
baulichen Maßnahmen auf 8 m zu erweitern,“ 

11. In § 24 Abs. 1 lit. i wird in Z 3 die Wortfolge „3 und“ gestrichen und folgende Z 4 angefügt: 
„4. Mit Fahrrädern ist das Halten und Parken erlaubt, sofern Fußgänger und der übrige Verkehr dadurch 
nicht behindert werden.“ 

12. In § 26 Abs. 1 wird im ersten Satz nach der Wortfolge „nach den kraftfahrrechtlichen“ die Wortfolge 
„oder straßenpolizeilichen“ eingefügt. 

13. § 26a Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Lenker von Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, des Entminungsdienstes, der 

Militärpolizei, der militärischen Nachrichtendienste, der Strafvollzugsverwaltung und der 
Finanzverwaltung sind bei Fahrten, soweit dies für die ordnungsgemäße Ausübung des Dienstes 
erforderlich ist, an Halte- und Parkverbote, an Geschwindigkeitsbeschränkungen, an Fahrverbote gemäß 
§ 52 lit. a Z 1, Z 6a, Z 6b, Z 6c, Z 6d, Z 7a, Z 7b, Z 8a, Z 8b, und Z 8c und an die Verbote bezüglich des 
Zufahrens zum linken Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie dürfen auch Fahrstreifen und Straßen für 
Omnibusse und, sofern es sich um einspurige Fahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von höchstens 
45 km/h handelt, auch Radfahranlagen benützen. Die Lenker von Fahrzeugen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes dürfen Radfahranlagen auch dann benutzen, wenn dies für die ordnungsgemäße 
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Ausübung des Dienstes unerlässlich ist. Sie dürfen dabei aber nicht Personen gefährden, Sachen 
beschädigen oder den Radverkehr übermäßig behindern.“ 

14. In § 26a Abs. 1a wird die Wortfolge „nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften“ gestrichen. 

15. In § 26a wird nach Abs. (1a) folgender Abs. (1b) eingefügt: 
„(1b) Auf Fahrrädern, die durch den öffentlichen Sicherheitsdienst verwendet werden, dürfen 

Scheinwerfer und Warnleuchten mit blauem Licht und Vorrichtungen zum Abgeben von Warnzeichen 
mit aufeinanderfolgenden verschieden hohen Tönen angebracht werden.“ 

16. § 36 Abs. 2 erster Satz lautet: 
„Die Armzeichen und Lichtzeichen sind von den Organen der Straßenaufsicht (Verkehrsposten), und 
zwar unter Bedachtnahme auf die jeweilige Verkehrslage und nach den Erfordernissen der Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs sowie der Bedürfnisse von Fußgängern, nach kurzer Wartezeit 
und ohne Eile queren zu können, zu geben.“ 

17. § 38 Abs. (5a) und (5b) lauten: 
„(5a) Die Behörde kann durch Verordnung Kreuzungen bestimmen, an denen abweichend von Abs. 5 die 
Lenker von Fahrrädern trotz rotem Licht rechts abbiegen oder, bei T-Kreuzungen, geradeaus fahren 
dürfen, wenn 
 1. sie zuvor angehalten haben, 
 2. eine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere des Fußgänger- 

und Fahrzeugverkehrs in der freigegebenen Fahrtrichtung, nicht zu erwarten ist und 
 3. neben dem roten Lichtzeichen eine Zusatztafel gemäß § 54 abs. 5 lit. n angebracht ist. 

 (5b) Eine Verordnung nach Abs. 5a darf nur erlassen werden, wenn hinsichtlich der dadurch 
bestimmten Kreuzungen aus Gründen der Verkehrssicherheit keine Bedenken bestehen; der jeweilige 
Stand der Technik ist dabei zu berücksichtigen. In der Verordnung ist die Fahrtroute anzugeben, für die 
die Erlaubnis, bei rotem Licht rechts abzubiegen oder geradeaus zu fahren, gilt. An den in der 
Verordnung genannten Kreuzungen ist neben dem roten Lichtzeichen eine Zusatztafel gemäß § 54 Abs. 5 
lit. n anzubringen.“ 

18. In § 43 Abs. 8 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 
„Ist ein Assistenzsystem nicht vorhanden, kann die Hilfestellung durch einen volljährigen Beifahrer 
dieses ersetzen.“ 

19. § 43 Abs. 9 lautet: 
„(9) Die Behörde hat bei der Erlassung von Verordnungen gemäß Absatz 1 lit. b zu prüfen, ob die 

Maßnahme dem Fahrradverkehr bzw. Fußgängerverkehr dient, sofern sich die Verordnung auf Straßen 
bezieht, auf denen nicht motorisierter Verkehr zulässig ist.“ 

20. § 45 Abs. 4 und 4a lauten 
„(4) Eine Bewilligung kann für die in der Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 1 angegebenen 

Kurzparkzonen auf die Dauer von höchstens zwei Jahren erteilt werden, wenn der Antragsteller in dem 
gemäß dieser Verordnung umschriebenen Gebiet wohnt und dort auch den Mittelpunkt seiner 
Lebensinteressen hat und ein persönliches Interesse nachweist, in der Nähe dieses Wohnsitzes zu parken 
und“ 
 1. Zulassungsbesitzer oder 
 2. dauernd ausschließlicher Nutzer eines Kraftfahrzeugs ist, der nachweist, dass er ein 

Dauerschuldverhältnis (insbesondere Leasingvertrag oder Mietvertrag) über einen Zeitraum von 
mindestens 4 Monaten hat oder nachweist, dass ihm ein arbeitgebereigenes oder von seinem 
Arbeitgeber geleastes Kraftfahrzeug zur Privatnutzung überlassen wird. 

(4a) Eine Bewilligung kann für die in der Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 1 angegebenen 
Kurzparkzonen auf die Dauer von höchstens zwei Jahren im notwendigen zeitlichen Ausmaß erteilt 
werden, wenn der Antragsteller zu dem in der Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 2 umschriebenen 
Personenkreis gehört und 
 1. Zulassungsbesitzer oder dauernd ausschließlicher Nutzer eines Kraftfahrzeuges ist, der 

nachweist, dass er ein Dauerschuldverhältnis (insbesondere Leasingvertrag oder Mietvertrag) 
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über einen Zeitraum von mindesten 4 Monaten hat oder nachweislich ein arbeitgebereigenes 
Kraftfahrzeug beruflich benützt, und 

 2. entweder die Tätigkeit des Antragstellers ohne Bewilligung erheblich erschwert oder unmöglich 
wäre, oder die Erteilung der Bewilligung im Interesse der Nahversorgung liegt 

21. § 48 Abs. 5 2. Satz lautet: 
„Bei seitlicher Anbringung darf unter Berücksichtigung des fließenden und ruhenden Verkehrs der 
seitliche Abstand zwischen dem der Fahrbahn zunächst liegenden Rand eines Straßenverkehrszeichens 
und dem Fahrbahnrand im Ortsgebiet zwischen 0 m und nur im Ausnahmefall mehr als 2, 50 m, auf 
Freilandstraßen nur in Ausnahmefällen weniger als 30 cm und mehr als 2, 50 m betragen.“ 

22. § 53 Abs. 1 Z 2c lautet: 
 „2c. „Kennzeichnung eines gemeinsam geführten Schutzweges und einer Radfahrerüberfahrt“ 

 
Dieses Zeichen kennzeichnet die Fortsetzung eines Geh- und Radwegs für die Überquerung der Fahrbahn 
durch Fußgänger und Radfahrer. Für die Anbringung dieses Zeichens gelten die Bestimmungen der Z 2a 
sinngemäß.“ 

23. In § 53 Abs. 1 werden nach Z 11 folgende Ziffern 11a und 11b eingefügt: 
„11a. „Sackgasse mit Durchgehmöglichkeit“ 

 
Dieses Zeichen zeigt an, dass die Durchfahrt durch eine Straße nicht möglich ist. Ein Durchgehen für 
Fußgänger ist möglich. 
11b. „Sackgasse mit Durchfahrmöglichkeit für Radfahrer und Durchgehmöglichkeit“ 
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Dieses Zeichen zeigt an, dass die Durchfahrt durch eine Straße nicht möglich ist. Ein Durchfahren für 
Radfahrer und ein Durchgehen für Fußgänger ist möglich.“ 

24. In § 53 Abs. 1 werden nach Z 13 d folgende Ziffern 13 e, 13 f und 13 g angefügt: 
„13e. „Vorwegweiser Fahrradverkehr“ 

 
Dieses Zeichen zeigt den Straßenverlauf und wichtige Abzweigungen für den Fahrradverkehr an. Das 
Zeichen ist 50 m bis 150 m vor der Kreuzung anzubringen. Sie dürfen auch nur auf der linken 
Straßenseite angebracht werden, wenn dies eine bessere Erkennbarkeit erwarten lässt. Außer den 
Ortsnamen ist die zusätzliche Angabe von Nummern, Buchstaben, Symbolen und die Bezeichnung der 
Radroute zulässig. 
13f. „Hauptwegweiser Fahrradverkehr“ 
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Dieses Zeichen zeigt im Bereich einer Kreuzung die Richtung für den Fahrradverkehr an, in der ein Ort 
liegt. Sie dürfen auch nur auf der linken Straßenseite angebracht werden, wenn dies eine bessere 
Erkennbarkeit erwarten lässt. Außer den Ortsnamen ist die zusätzliche Angabe von Nummern, 
Buchstaben, Symbolen, Lokal- oder Bereichsziele und die Bezeichnung der Radroute zulässig. 
 13g. „Zwischenwegweiser Fahrradverkehr“ 

 
Dieses Zeichen zeigt den Verlauf von Radrouten an. Sie dürfen auch nur auf der linken Straßenseite 
angebracht werden, wenn dies eine bessere Erkennbarkeit erwarten lässt. Außer einem Ortsnamen ist die 
zusätzliche Angabe von Nummern, Buchstaben, Symbolen, Lokal- oder Bereichsziele und die 
Bezeichnung der Radroute zulässig.“ 

25. In § 53 Abs. 1 wird nach Z 6a folgende Ziffer 6b eingefügt: 
„6b. „E-Ladestelle“ 

 
Dieses Zeichen weist auf eine E-Ladestelle hin. Im blauen Rand kann die Entfernung bis zur E-Ladestelle 
angegeben werden. Auf derselben Straße darf dieses Zeichen innerhalb einer Entfernung von 1000 m nur 
einmal in der gleichen Fahrtrichtung angegeben werden.“ 

26. In § 53 Abs. 1 wird nach Z 26 folgende Ziffer 26a angefügt: 
„26a. „Schulstraße“ 
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Dieses Zeichen zeigt den Beginn einer Schulstraße an und bedeutet, dass hier die besonderen 
Bestimmungen des § 76 d gelten.“ 

27. § 53 Abs. 1 Z 29 lautet: 
„29. „Ende einer Fahrradstraße, einer Schulstraße, eines Radweges oder eines Geh- und Radweges ohne 
Benützungspflicht“ 
Ein roter Querbalken von links unten nach rechts oben in den Zeichen nach Z 26, 26a, 27, 28 und 29 zeigt 
das Ende der jeweiligen Fahrradstraße, Schulstraße oder Radfahranlage an.“ 

28. In § 54 Abs. 5 lit. n lautet: 
„ 

 
Eine solche Zusatztafel neben einem roten Lichtzeichen zeigt an, dass i. S. von § 38 Abs. 5a die Lenker 
von Fahrrädern trotz rotem Licht rechts abbiegen bzw. bei T-Kreuzungen geradeaus fahren dürfen.“ 

29. § 67 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Behörde kann in der Verordnung nach Abs. 1 nach Maßgabe der Erfordernisse und unter 
Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten bestimmen, dass die Fahrradstraße auch mit anderen als 
den in Abs. 1 genannten Fahrzeugen dauernd oder zu bestimmten Zeiten oder zu Zwecken der Durchfahrt 
befahren werden darf; das Queren von Fahrradstraßen ist jedenfalls erlaubt.“ 

30. Die Überschrift des § 68 lautet wie folgt: 
„§ 68. Fahrradverkehr“ 

31. § 68 Abs. 2 lautet: 
„(2) Radfahrer dürfen auf Radwegen, in Fahrradstraßen, in Wohnstraßen und in Begegnungszonen 

neben einem anderen Radfahrer fahren sowie bei Trainingsfahrten mit Rennfahrrädern nebeneinander 
fahren. In Fußgängerzonen dürfen Radfahrer neben einem anderen Radfahrer fahren, wenn das Befahren 
der Fußgängerzone mit Fahrrädern erlaubt ist. Auf allen sonstigen Radfahranlagen und auf Fahrbahnen, 
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auf denen eine Höchstgeschwindigkeit von höchstens 30 km/h und Fahrradverkehr erlaubt sind, 
ausgenommen auf Schienenstraßen und Vorrangstraßen, darf mit einem einspurigen Fahrrad neben einem 
anderen Radfahrer gefahren werden, sofern niemand gefährdet wird, das Verkehrsaufkommen es zulässt 
und andere Verkehrsteilnehmer nicht am Überholen gehindert werden. Bei der Begleitung eines Kindes 
unter 12 Jahren durch eine Person, die mindestens 16 Jahre alt ist, ist das Fahren neben dem Kind, 
ausgenommen auf Schienenstraßen, zulässig. Beim Fahren neben einem anderen Radfahrer darf nur der 
äußerst rechte Fahrstreifen benützt werden und Fahrzeuge des Kraftfahrlinienverkehrs dürfen nicht 
behindert werden. Radfahrer in Gruppen ab zehn Personen ist das Queren einer Kreuzung im Verband 
durch den übrigen Fahrzeugverkehr zu erlauben. Dabei sind beim Einfahren in die Kreuzung die für 
Radfahrer geltenden Vorrangregeln zu beachten; der voran fahrende Radfahrer hat im Kreuzungsbereich 
den übrigen Fahrzeuglenkern das Ende der Gruppe durch Handzeichen zu signalisieren und 
erforderlichenfalls vom Fahrrad abzusteigen. Der erste und letzte Radfahrer der Gruppe haben dabei eine 
reflektierende Warnweste zu tragen.“ 

32. § 68 Abs. 3a lautet: 
„(3a) Radfahrer dürfen sich Radfahrerüberfahrten, wo der Verkehr nicht durch Arm- oder 

Lichtzeichen geregelt wird, nur mit einer Geschwindigkeit von höchstens 10 km/h nähern und diese nicht 
unmittelbar vor einem herannahenden Fahrzeug und für dessen Lenker überraschend befahren, es sei 
denn, dass in unmittelbarer Nähe kein motorisierter Verkehr aktuell fährt.“ 

33. § 69 Abs. 2 lit. c entfällt. 

34. § 76 lautet: 
„§ 76. Fußverkehr 

(1) Fußgänger haben, auch wenn sie Kinderwagen oder Rollstühle schieben oder ziehen, auf 
Gehsteigen oder Gehwegen zu gehen, sofern diese zumutbar sind; beim Betreten der Fahrbahn ist auf den 
übrigen Verkehr achtzugeben. Sind Gehsteige oder Gehwege nicht vorhanden, so haben Fußgänger das 
Straßenbankett und, wenn auch dieses fehlt, den äußersten Fahrbahnrand zu benützen; hiebei haben sie 
auf Freilandstraßen, außer im Falle der Unzumutbarkeit, auf dem linken Straßenbankett (auf dem linken 
Fahrbahnrand) zu gehen. Benützer von selbstfahrenden Rollstühlen dürfen Gehsteige, Gehwege und 
Fußgängerzonen in Schrittgeschwindigkeit befahren. 

(2) Fußgänger in Gruppen auf Gehsteigen oder Gehwegen, auf dem Straßenbankett oder am 
Fahrbahnrand dürfen andere Straßenbenützer weder gefährden noch behindern und haben, wenn es die 
Umstände erfordern, rechts auszuweichen und links vorzugehen. 

(3) An Stellen, wo der Verkehr für Fußgänger durch besondere Lichtzeichen (§ 38 Abs. 8) geregelt 
ist, dürfen Fußgänger nur bei grünem Licht die Fahrbahn zum Überqueren betreten. An Stellen, wo der 
Verkehr sonst durch Arm- oder Lichtzeichen geregelt ist, dürfen Fußgänger die Fahrbahn nur überqueren, 
wenn für den Fahrzeugverkehr auf dieser Fahrbahn das Zeichen „Halt“ (§§ 37 Abs. 3 und 38 Abs. 5) gilt. 
Hält ein Verkehrsposten einen Arm senkrecht nach oben oder leuchtet gelbes, nicht blinkendes Licht, so 
dürfen Fußgänger die Fahrbahn nicht betreten. Wenn Fußgänger die Fahrbahn in Übereinstimmung mit 
den angeführten Arm- oder Lichtzeichen betreten haben, sich diese Zeichen jedoch ändern, während sich 
die Fußgänger auf der Fahrbahn befinden, so dürfen sie die Überquerung der Fahrbahn fortsetzen, bei 
Vorhandensein einer Schutzinsel jedoch nur bis zu dieser. 

(4) An Stellen, wo der Verkehr weder durch Arm- noch durch Lichtzeichen geregelt wird, dürfen 
Fußgänger 
 a) die Fahrbahn unter Bedachtnahme auf das Verkehrsaufkommen auf geradem Weg überqueren. 

Dabei haben sie sich vor Betreten der Fahrbahn zu vergewissern, dass sie hiebei sich selbst 
oder andere Straßenbenützer nicht gefährden oder diese übermäßig behindern und 

 b) dürfen einen Schutzweg nicht unmittelbar vor einem herannahenden Fahrzeug und für dessen 
Lenker überraschend betreten. 

(5) Ist ein Schutzweg vorhanden oder nicht mehr als 25 m entfernt, ist dieser zum Überqueren der 
Fahrbahn zu benutzen; dies gilt nicht, wenn es die Verkehrslage zweifellos zulässt und der 
Fahrzeugverkehr nicht behindert wird. 

(6) Fußgänger dürfen die Fahrbahn auf geradem Weg überqueren, um eine Haltestelleninsel zu 
erreichen oder zu verlassen, wenn der Verkehr weder durch Arm- noch durch Lichtzeichen geregelt wird. 

(7) An Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel darf die Fahrbahn zum Einsteigen in 
Schienenfahrzeuge erst nach deren Einfahren in den Haltestellenbereich (§ 24 Abs. 1 lit. e), zum 
Einsteigen in andere Fahrzeuge erst nach deren Stillstand betreten werden. 
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(8) Fußgänger dürfen Schranken, Seil- oder Kettenabsperrungen nicht übersteigen, eigenmächtig 
öffnen oder unter diesen Einrichtungen durchschlüpfen. 
 9) Mit anderen als den im Abs. 1 genannten Kleinfahrzeugen und von Lastenträgern dürfen 

Gehsteige, Gehwege oder Straßenbankette dann benützt werden, wenn der Fußgängerverkehr 
dadurch nicht übermäßig behindert wird. Jedoch dürfen Gehsteige oder Gehwege mit 
Schubkarren in Ortsgebieten in der Nähe von Baustellen, landwirtschaftlichen Betrieben oder 
Gärten in Längsrichtung befahren werden. 

(10) entfällt.“ 

35. In § 76a Abs. 5 lit. c wird nach der Wortfolge „mit Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes“ 
die Wortfolge „, der Strafvollzugsverwaltung“ eingefügt. 

36. Im § 76b Abs. 1 wird nach der Wortfolge „des öffentlichen Sicherheitsdienstes“ die Wortfolge „, der 
Strafvollzugsverwaltung“ eingefügt. 

37. Nach § 76c wird folgender § 76d eingefügt: 
„§ 76d. Schulstraße 

(1) Die Behörde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs, 
insbesondere des Fußgängerverkehrs, erfordert, durch Verordnung Straßenstellen oder Gebiete in der 
unmittelbaren Umgebung von Schulgebäuden, zu Schulstraßen erklären. Bei der Verordnung ist 
insbesondere auf die Tageszeiten von Schulbeginn und Schulende Bedacht zu nehmen. 

(2) In Schulstraßen ist der Fahrzeugverkehr verboten; ausgenommen davon ist der Fahrradverkehr. 
Krankentransporte, Schülertransporte gemäß § 106 Abs. 10 KFG, Fahrzeuge des Straßendienstes, der 
Müllabfuhr, des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübung des Dienstes, 
Fahrzeuge des Öffentlichen Verkehrs, von Abschleppdiensten, der Pannenhilfe und Anrainerverkehr sind 
zum Zwecke des Zu- und Abfahrens ausgenommen. Die Anbringung mechanischer Sperren ist zulässig, 
sofern der erlaubte Fahrzeugverkehr dadurch nicht am Befahren gehindert wird. 

(3) In Schulstraßen ist das Gehen auf der Fahrbahn gestattet. Der erlaubte Fahrzeugverkehr darf aber 
nicht mutwillig behindert werden. 

(4) Die Lenker von Fahrzeugen dürfen Fußgänger nicht behindern oder gefährden, haben von 
ortsgebundenen Gegenständen oder Einrichtungen einen der Verkehrssicherheit entsprechenden seitlichen 
Abstand einzuhalten und dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. 

(5) Für die Kundmachung einer Verordnung nach Abs. 1 gelten die Bestimmungen des § 44 Abs. 1 
mit der Maßgabe, dass am Anfang und am Ende einer Schulstraße die betreffenden Hinweiszeichen (§ 53 
Abs. 1 Z 26a und 29) anzubringen sind.“ 

38. § 78 lautet: 
„§ 78. Verhalten auf Verkehrsflächen mit Fußverkehr 

Auf Verkehrsflächen mit Fußgängerverkehr ist verboten: 
 a) andere Straßenbenützer zu gefährden, insbesondere mit Gegenständen, die scharf, spitz oder 

sonst gefährlich sind sowie 
 b) den Fußgängerverkehr mutwillig zu behindern.“ 

39. In § 89a Abs. 2a lit. e wird das Wort „gehindert“ durch „erheblich behindert“ ersetzt. 

40. § 93 Abs. 3 lautet: 
„(3) Durch die in Abs. 1 und 2 genannten Verrichtungen dürfen Straßenbenützer nicht gefährdet oder 
behindert werden; wenn nötig, sind die gefährdeten Straßenstellen längstens für die Dauer der 
Verrichtung abzuschranken oder sonst in geeigneter Weise zu kennzeichnen. Bei den Arbeiten ist darauf 
Bedacht zu nehmen, daß der Abfluß des Wassers von der Straße nicht behindert, Wasserablaufgitter und 
Rinnsale nicht verlegt, Sachen, insbesondere Leitungsdrähte, Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen 
nicht beschädigt und Anlagen für den Betrieb von Eisenbahnen, insbesondere von Straßenbahnen oder 
Oberleitungsomnibussen in ihrem Betrieb nicht gestört werden. Weiters ist darauf Bedacht zu nehmen, 
dass Bäume und sonstige Bepflanzungen nicht beschädigt werden; bei Streuung mit Salz sind 
Baumscheiben und Grünflächen von der Bestreuung jedenfalls auszunehmen.“ 
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41. § 95 Abs. 1 lit. b lautet: 
„b) die Ausübung des Verwaltungsstrafrechts (§§ 99 und 100) einschließlich der Führung des 
Verzeichnisses von Bestrafungen (§ 96), jedoch nicht die Ausübung des Verwaltungsstrafrechts 
hinsichtlich Übertretungen der Bestimmungen über die Benützung der Straße zu verkehrsfremden 
Zwecken in den Fällen der §§ 82 bis 88a,“ 

42. In § 99 Abs. 3 wird nach lit. k folgende lit.l eingefügt: 
 „l. wer als Radfahrer gegen eine oder mehrere Ausrüstungsbestimmungen des § 1 Abs. 1 der 

Fahrradverordnung verstößt. Dies ist als eine einzelne Verwaltungsübertretung zu bestrafen.“ 

43. An § 103 wird folgender Abs. 25 und Abs. 26 angefügt: 
„(25) §….. in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021, treten mit …. /2022 in Kraft. 
(26) § 7 Abs. 5 und § 24 Abs. 1 lit. d treten mit 1. März 2024 in Kraft. § 7 Abs. 6 tritt mit 

1. September 2022 in Kraft. Für bereits verordnete Einbahnen sind entsprechende Verordnungen bis 
1.September 2027 zu erlassen.“ 

44. In § 104 wird folgender Abs. 14 angefügt: 
„(14) Straßenverkehrszeichen, deren Anbringung den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. /2022 nicht entspricht, sind bei einer allfälligen Neuanbringung 
entsprechend den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzubringen.“ 
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